
Gebührentarif der Industriellen Werke Basel für die elektrische Energie 
 
Änderung vom 12. Juli 2013 
 
 
Der Verwaltungsrat der IWB Industrielle Werke Basel beschliesst: 
 
I. 
 
Der Gebührentarif der Industriellen Werke Basel für die elektrische Energie vom 4. Juli 2011 
wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 6 Abs. 2, 4 und 7 erhalten folgende neue Fassung: 

2 Machen die Endverbraucherinnen und Endverbraucher von der Wahlmöglichkeit keinen 
Gebrauch, erhalten sie das Produkt Vollversorgung IWB’Strom classic. 
 
4 Segmentkriterien IWB’Strom classic: 

Segmentnamen Kriterium 

small Jahresverbrauch pro Verbrauchsstätte: 0 MWh bis < 13 MWh 

small plus Jahresverbrauch pro Verbrauchsstätte: ≥ 13 MWh bis < 50 MWh 

medium Jahresverbrauch pro Verbrauchsstätte: ≥ 50 MWh bis < 100 MWh 

medium plus Jahresverbrauch pro Verbrauchsstätte: ≥ 100 MWh bis < 1 GWh 

big Jahresverbrauch pro Verbrauchsstätte: ≥ 1 GWh bis < 10 GWh 

big plus Jahresverbrauch pro Verbrauchsstätte: ≥ 10 GWh 

 
7 Verbrauchsstätten von Baustellen und temporären Anlagen werden dem Segment small 
zugewiesen. 
 
 
§ 7 erhält folgende neue Fassung: 

1 Der Einfachtarif beträgt: 

 Einfachtarif 

small 8.15 Rp./kWh 

small plus 6.95 Rp./kWh 

medium 6.90 Rp./kWh 

medium plus 6.60 Rp./kWh 

big - 

big plus - 

 
 

§ 8 erhält folgende neue Fassung: 

1 Der Doppeltarif beträgt: 

 Normatarif Spartarif 

small 9.00 Rp./kWh 7.35 Rp./kWh 

small plus 7.80 Rp./kWh 6.10 Rp./kWh 

medium 7.75 Rp./kWh 6.05 Rp./kWh 



medium plus 7.45 Rp./kWh 5.80 Rp./kWh 

big 7.40 Rp./kWh 5.75 Rp./kWh 

big plus 7.30 Rp./kWh 5.60 Rp./kWh 

 
 
II. Übergangsbestimmung 
 
Die Verrechnung von Bezügen, die vor und nach Wirksamwerden dieser Änderung getätigt 
wurden, beruht auf der Annahme eines gleichmässigen Verbrauchs über die gesamte 
Abrechnungsperiode. Die Aufteilung erfolgt in einen Anteil vor dem 1. Januar 2014, der zu 
den damals gültigen Tarifen in Rechnung gestellt wird, und in einen Anteil nach dem 1. 
Januar 2014, welcher mit den in dieser Änderung festgelegten Tarifen in Rechnung gestellt 
wird. 
 
 
III. 
 
Diese Änderung ist zu publizieren. Sie wird per 1. Januar 2014 wirksam. 
 
 
 
 
Namens des Verwaltungsrats der IWB Industrielle Werke Basel 
 
Jens Alder, Präsident des Verwaltungsrats 
 
 
 
 
 
Vom Regierungsrat genehmigt am 20. August 2013 


